
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1990/11/14 3Ob120/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.11.1990

Norm

EO §35 D

EO §36 E

RATG §3

Rechtssatz

Der für die Bemessungsgrundlage nach § 3 RATG maßgebende Wert des Streitgegenstandes der Klage nach §§ 35, 36

EO folgt dem des Exekutionsverfahrens, in dem der Anspruch betrieben wird.

Entscheidungstexte

3 Ob 120/90

Entscheidungstext OGH 14.11.1990 3 Ob 120/90
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